
  

 

 

Bestattungsamt Watterstrasse 116 
8105 Regensdorf 

T 044 842 37 08 zivilstandsamt@regensdorf.ch 
www.regensdorf.ch 

 

 

Checkliste 
Aufnahme in das Gemeindebürgerrecht von Regensdorf 
 
Es freut uns, dass Sie sich für eine Aufnahme im Bürgerrecht der Gemeinde Regensdorf 
interessieren.  
 
Gerne dürfen Sie Ihrem Gesuch laut § 1 der kantonalen Bürgerrechtsverordnung (KBüV) 
folgende Unterlagen beilegen: 

 
1. Auszug aus dem Zivilstandsregister (Personenstandsausweis für Einzelpersonen, 

Familienausweis für Ehepartner und/oder miteinbezogene Kinder), nicht älter als 6 
Monate. Erhältlich beim Zivilstandsamt Ihres aktuellen Schweizer Heimatortes 
 

2. Aktueller Strafregisterauszug (Privatauszug) für Personen mit vollendetem 
18. Lebensjahr, nicht älter als drei Monate 
Online unter https://www.strafregister.admin.ch oder am Postschalter zu bestellen 
 

3. Gesuch um Aufnahme in das Bürgerrecht der Gemeinde Regensdorf  
beiliegend 

 
 
Gerne dürfen Sie die obengenannten Unterlagen per Post an 
 
Gemeindeverwaltung Regensdorf 
Zivilstandsamt / Einbürgerungen 
Watterstrasse 116 
8105 Regensdorf 
 
oder persönlich am Schalter einreichen. 
 


